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Bürgermeisteramt 

 Schwäbisch Gmünd, 07.05.2025 
 Gemeinderatsdrucksache Nr. 034/2025 

Vorlage an 
 
Verwaltungs-, Wirtschafts- und Finanzausschuss/Eigenbetriebsausschuss und 
Ausschuss für Bildung, Gesundheit und Soziales 
zur Vorberatung 
- öffentlich - 
 
Gemeinderat 
zur Beschlussfassung 
- öffentlich - 
 
 
Zuschuss an den TV Wetzgau zum Bau einer Lagerhalle für Sportgeräte - Große 
Sporthalle 

Anlagen: 
 
Anlage 1 – Plankonzeption 
Anlage 2 - Kostenschätzung 
 
 
Beschlussantrag: 
 

1. Der TV Wetzgau erhält für den Bau einer Lagerhalle für Sportgeräte an der gro-
ßen Sporthalle einen Zuschuss in Höhe von bis zu max.110.000 € 
 

2. Die für den Bau notwendige Grundstücksfläche wird an den TV Wetzgau ver-
pachtet. 
 

3. Für den Zuschuss wird im Haushaltsjahr 2025 bei der Investitionsnummer  
4210l-0002 eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 110.000 € geneh-
migt. Die Deckung erfolgt aus der im Abschnitt Mitteldeckung aufgeführten 
Maßnahme. 
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Sachverhalt und Antragsbegründung: 
 
Die Bundesligamannschaft des TV Wetzgau hat sich als Teil der Deutschen Turnliga und 
mit seiner 1. Mannschaft in der Bundesliga erfolgreich am Spitzenteam etabliert. Zuletzt 
konnte man die Vize-Meisterschaft erringen. Bereits 2005 gelang der Aufstieg in die 
Bundesliga, in welcher man fast durchgängig eine Größe ist. Um am Ligabetrieb teilneh-
men zu dürfen, müssen von Seiten des TV Wetzgau hochwertige Sportgeräte, die hier-
für zugelassen sind, verwendet werden. Diese Sportgeräte, derzeit von der Firma Spieth, 
werden für jeden Heimwettkampf auf- und abgebaut. 
  
Die Geräte sind derzeit im Untergeschoss der Moschee in hierfür angemieteten Lagerflä-
chen der Stadt Schwäbisch Gmünd untergebracht. Die ungeschützte Lagerung der 
Sportgeräte im Untergeschoss ist nicht optimal, zudem sind die aufwändigen Transport-
arbeiten teuer und für die Sportgeräte, insbesondere für den sogenannten Turnboden, 
auf Dauer schädlich. 
 
Insgesamt entstehen für Transport und Lagerung jährlich ca. 10.000 € Kosten. 
Die hochwertigen Sportgeräte werden bei den Transporten und an den Lagerorten me-
chanisch sowie durch die Witterung (Kälte, Hitze, Feuchtigkeit) stark beansprucht. Dies 
wirkt sich auf die Lebensdauer der Sportgeräte negativ aus. Ein erhöhter Reparaturbe-
darf ist zu beobachten.  Die Geräte haben einen Gesamtwert von ca. 160.000 €. Allein 
der Schwingboden, welcher durch den Transport am stärksten beansprucht wird, hat ei-
nen Wert von rund 70.000 €. 
 
Die Großsporthalle ist konzeptionell für die ordnungsgemäße Lagerung dieser Sonder-
geräte nicht ausgelegt und hat keine entsprechende Lagerfläche. 
 
Bei der Suche nach einer adäquaten Lösung wurde nun ein gangbarer Weg zur Erweite-
rung der Lagerräume an der Ostseite an der Halle gefunden (siehe Anlage 1 - Plankon-
zeption). Das Lager für die Bundesligageräte soll direkt zwischen den beiden Fluchttüren 
an die Halle angebaut werden. Ein einfacher Bau in Holzständerbauweise würde hierfür 
ausreichen. Insgesamt sind Kosten von ca.166.000 € hierfür geschätzt (siehe Anlage 2 – 
Kostenberechnung). 
 
Die Lagerhalle kann auch durch die Hausmeisterei zur Unterbringung von Reinigungsge-
räten mitgenutzt werden. 
 
Bauherr des Gebäudes ist der TV Wetzgau.  
Über den Württembergischen Landessportbund ist eine Förderung der Baumaßnahme 
von bis zu 29.000 € denkbar. Der TV Wetzgau würde einen Eigenanteil in Höhe von 
rund 27.000 € einbringen, so dass für die Stadt als Zuschussgeber ein maximaler Kos-
tenbetrag von 110.000 € verbleibt: 
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Anteil Stadt           110.000 € 
Anteil WLSB (Land) 29.000 € 
Anteil TV Wetzgau 27.000 € 
                                 166.000 € 
 
Aufgrund der Unzumutbarkeit und der Unwirtschaftlichkeit der Transportwege wird der 
Bau der Lagerhalle durch den Verein dringend empfohlen. 
Der Vorstand des Stadtverband Sport unterstützt die Baumaßnahme. 
 
 
Mitteldeckung: 
 
Für den Zuschuss wird im Haushaltsjahr 2025 bei der Investitionsnummer  
4210l-0002 eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 110.000 € genehmigt. 
 
Die Deckung erfolgt in voller Höhe aus verfügbaren Mitteln 2025 für den Erwerb von 
Grundstücken bei der Investitionsnummer 1133G-0002.  
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